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Die neue CD-Rom „SGV-NRW", Stand 1. Januar 2000, ist erhältlich. 

Hinweis: 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung. 
Im Innenministerium ergibt sich der Zugang von der Homepage aus über das Befehlsfeld „Gesetze 
Erlasse". 
Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über „Externe Informationsangebote, Ressortübergreifende 
Informationen" und unter Landesrecht „Gesetz- und Verordnungsblatt". 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) werden auch im Internet angeboten. 
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums NRW (Adresse: http://www.im.nrw.de) 
und dort über das Befehlsfeld „Gesetze, Verordnungen, Erlasse". 

Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW) ist auch auf 
CD-ROM erhältlich. Die CD-ROM gewährt auch das Recht zur Nutzung des Internet-Angebotes der 
Redaktion (GV. NRW., SGV. NRW., MBl. NRW.). Bestellformulare finden sich in den Nummern 3 und 4 des 
GV. NRW. 1999, ebenso im Internet-Angebot. 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der Umstellung auf elektronische Arbeitsweise. Dies 
hat leider zur Folge, daß Ergänzungslieferungen zur SGV. NRW. nur verzögert erstellt werden können. 
Die Redaktion bemüht sich, die noch ausstehenden Nachlieferungen so schnell wie möglich zu erstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
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20061 
Berichtigung 

des Gesetzes zur Änderung 
des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

(DSG NW) vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW. S. 452) 

1. Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe d} erhält folgende Fas
sung: 

,.d) In Absatz 7 Satz 1 wird das Wort „Betroffenen'' 
durch die Worte „betroffenen Personen" ersetzt". 

2. Nummer 14 Buchstabe c) erster Halbsatz erhält fol
gende Fassung: 

„c) Nach Absatz 2 Satz 1 Buchstabe h) wird der Punkt 
durch das Wort „oder" ersetzt und folgender 
Buchstabe i) angefügt:". 

Sodann folgt der Buchstabe i). 

3. Nummer 30 Buchstabe f) erhält folgende Fassung: 

„f) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. Die Worte 
,,Abs. 2" werden gestrichen". 

2030 

- GV. NRW. 2000 S. 494. 

Verordnung 
über richter- und beamtenrechtliche 

Zuständigkeiten 
im Geschäftsbereich des Justizministeriums 

(Zuständigkeitsverordnung JM - ZustVO JM) 
Vom 22. Mai 2000 

Aufgrund des 

- § 3 Abs. 3 und des§ 180 Satz 2 des Beamtengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtengesetz 
- LBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 
1981 (CV. NRW. S. 234} in Verbindung mit § 4 Abs. 1 
Satz 1 des Richtergesetzes für das Land Nordrhein
Westfalen (Landesrichtergesetz - LRiG) vom 29. März 
1966 (GV. l';'RW. S. 217), beide zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. April 1999 (GV. NRW. S. 148}, 

- § 126 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 des Beamtenrechtsrahmenge
setzes (BRRG} in der Fassung der Bekanntmachung 
vorn 31. März 1999 (BGBl. I S. 654} in Verbindung mit 
§ 71 Abs. 3 des Deutschen Richtergesetzes (DRiG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1972 
(BGB!. I S. 713), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 6. August 1998 (BGBl. I S. 2026), 

- § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Ernennung, 
Entlassung und Zurruhesetzung der Beamten und 
Richter des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Juni 
1978 (GV. NRW. S. 286}, zuletzt geändert durch Verord
nung vom 2. September 1997 (GV. NRW. S. 314}, 

- § 9 Abs. 3 und des § 30 Abs. 2 des Sozialgerichtsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Septem
ber 1975 (BGBl. I S. 2535), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 31. August 1998 (BGBl. I S. 2600), 

- § 15 Abs. 2 und des § 34 Abs. 2 des Arbeitsgerichtsgeset
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 
1979 (BGBL I S. 853}, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31. August 1998 (BGB!. I S. 2600) - insoweit im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Sozia
les und Stadtentwicklung, Kultur und Sport -, 

- § 224 der Bundesrechtsanwaltsordnung vom 1. August 
1959 (BGBL I S. 565), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2448), 

- § 13 Satz 1 der Verordnung zur einheitlichen Regelung 
der Gerichtsverfassung vom 20. März 1935 (RGBl. I 
S. 403) 

wird für den Geschäftsbereich des Justizministeriums 
verordnet: 

§ 1 
Dienstvorgesetzte/Dienstvorgesetzter 

(1) Zuständig für richter- und beamtenrechtliche Ent
scheidungen über die persönlichen Angelegenheiten der 
Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und 
Beamten ist die Leitung des Gerichts, der Behörde, oder 
der Einrichtung, bei dem oder bei der sie beschäftigt sind. 
Abweichend von Satz 1 ist für die Richterinnen und 
Richter bei den nicht mit einer Präsidentin oder einem 
Präsidenten besetzten Amtsgerichten die Präsidentin 
oder der Präsident des übergeordneten Landgerichts, für 
die Richterinnen und Richter der Arbeitsgerichtsbarkeit 
die Präsidentin oder der Präsident des übergeordneten 
Landesarbeitsgerichts zuständig. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit nach Gesetz oder 
Verordnung eine andere Stelle zuständig ist oder in den 
§§ 2 bis 6 etwas anderes bestimmt ist. 

§2 
Richter- und Beamtenverhältnis 

(1) Die Ausübung der Befugnis zur Ernennung, Entlas
sung und Versetzung in den Ruhestand von Beamtinnen 
und Beamten des einfachen, des mittleren und des 
gehobenen Dienstes, von Beamtinnen und Beamten des 
höheren Dienstes, denen ein Amt der Besoldungsgruppen 
A 13 bis A 15 verliehen ist oder wird, von entsprechenden 
Beamtinnen und Beamten ohne Amt sowie von Lauf
bahnbewerberinnen und Laufbahnbewerbern im öffent
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis wird, jeweils für 
ihren Geschäftsbereich, 

der Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberverwal
tungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen, 
den Präsidentinnen oder den Präsidenten der Oberlan
desgerichte, 
der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landessozial
gerichts, 
den Präsidentinnen oder den Präsidenten der Finanzge
richte, 
den Präsidentinnen oder den Präsidenten der Landesar
beitsgerichte, 
den Generalstaatsanwältinnen oder den Generalstaats
anwälten, 
den Präsidentinnen oder den Präsidenten der Justizvoll
zugsämter, 
der Direktorin oder dem Direktor der Fachhochschule für 
Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und 
der Leiterin oder dem Leiter der Justizakademie 
des Landes Nordrhein-Westfalen - Gustav-Heinemann
Haus -

übertragen. Satz 1 findet keine Anwendung auf den 
seelsorgerischen Dienst bei Justizvollzugsanstalten sowie 
auf die Ämter der Besoldungsgruppe A 15 des psychologi
schen Dienstes und des höheren Vollzugs- und Verwal
tungsdienstes. Satz 1 gilt ferner nicht, soweit der Beamtin 
oder dem Beamten des höheren Dienstes ein Amt als 

- Leiterin oder Leiter einer Behörde oder Einrichtung, 

- ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leite-
rin oder des Leiters einer Behörde oder Einrichtung, 

- Leitende Ärztin oder Leitender Arzt bei dem Justiz
vollzugskrankenhaus Nordrhein-Westfalen 

übertragen ist oder wird. 

(2) Die Ausübung der Befugnis zur Ernennung zur 
Richterin oder Staatsanwältin, zum Richter oder Staats
anwalt auf Lebenszeit (Besoldungsgruppe R 1) wird, 
jeweils für ihren Geschäftsbereich, 

der Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberverwal
tungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen und 
den Präsidentinnen oder den Präsidenten der Oberlan
desgerichte 
den Generalstaatsanwältinnen oder den Generalstaats
anwälten 

übertragen. 
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(3) Die Ausübung der Befugnis zur Ernennung zur 
Richterin oder zum Richter auf Probe oder kraft Auftrags 
und zu deren Entlassung sowie zur Entlassung oder 
Versetzung in den Ruhestand von Richterinnen oder 
Richtern, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälten der 
Besoldungsgruppe R 1 wird, jeweils für ihren Geschäfts
bereich, 

der Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberverwal
tungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen, 
den Präsidentinnen oder den Präsidenten der Oberlan
desgerichte, 
der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landessozial
gerichts, 
den Präsidentinnen oder den Präsidenten der Finanzge
richte, 
den Präsidentinnen oder den Präsidenten der Landesar
beitsgerichte und 
den Generalstaatsanwältinnen oder den Generalstaats
anwälten 

übertragen. 

(4) Für 

1. andere als die in Absatz 1 bis 3 genannten Entschei
dungen nach den§§ 8 bis 14a, 30 bis 54, 63 und 92 Abs. 4 
LBG, 

2. Entscheidungen über die Dauer der hauptberuflichen 
Tätigkeit und der Probezeit (§§ 21, 23 LBG), 

3. Beförderungen im Sinne des § 25 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 
LBG, 

4. Entscheidungen nach den §§ 18, 19 und 27 DRiG 

sind Dienstvorgesetzte die nach Absatz 1 bis 3 zuständi
gen Stellen in dem dort jeweils genannten Umfang. 

(5) Soweit die Ausübung der Befugnis zur Ernennung, 
Entlassung und Versetzung in den Ruhestand nicht der 
Landesregierung vorbehalten und nicht nach Absatz 1 bis 
3 übertragen ist, wird diese Befugnis von dem Justizmini
sterium wahrgenommen. Das gilt entsprechend für Ent
scheidungen nach Absatz 4. 

(6) Den Präsidentinnen oder den Präsidenten der 
Oberlandesgerichte werden übertragen 

1. die Ausübung der Befugnis zur Ernennung und Entlas
sung der Mitglieder der Anwaltsgerichte sowie die 
sonstigen Zuständigkeiten der Landesjustizverwal
tung nach den §§ 92 ff. BRAO, 

2. die Ausübung der Befugnis zur Ernennung von ehren
amtlichen Richterinnen und Richtern bei den Kam
mern für Handelssachen sowie zur Entbindung vom 
Amt (§§ 108, 113 Abs. 4 GVG). 

§3 
Versetzung, Abordnung 

(1) Für die Versetzung und Abordnung sowie die 
Erklärung des Einverständnisses zu einer Versetzung 
oder Abordnung in den Landesdienst(§§ 28, 29 LBG, § 4 
Abs. 1 Satz 1 LRiG, §§ 123 BRRG, 71 Abs. 3 DRiG) sind 
Dienstvorgesetzte die nach § 2 Abs. 1 bis 3 zuständigen 
Stellen, soweit die Entscheidung die dort genannten 
Richterinnen und Richter oder Beamtinnen und Beamten 
betrifft. Dies gilt nicht für die Versetzung und Abordnung 
von Richterinnen und Richtern oder Beamtinnen und 
Beamten des höheren Dienstes an den Landtag, den 
Verfassungsgerichtshof oder eine oberste Landesbehörde 
des Landes Nordrhein-\Vestfalen sowie zu einem anderen 
Dienstherrn. Abweichend von Satz 1 entscheidet über die 
Abordnung von Beamtinnen und Beamten innerhalb des 
Landgerichtsbezirks bis zur Dauer von 3 Monaten die 
Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts. 

(2) Die nach § 2 Abs. 1 bis 3 zuständigen Stellen 
entscheiden ferner über die Abordnung von Richterinnen 
und Richtern auf Lebenszeit oder auf Zeit (§ 37 DRiG) 
und von Beamtinnen und Beamten des höheren Dienstes 
an die Gerichte oder Behörden ihres Geschäftsbereichs 
sowie über die Verwendung von Richterinnen und Rich
tern auf Probe (§ 13 DRiG) bei den Gerichten oder 
Behörden ihres Geschäftsbereichs. 

(3) In anderen als den in den Absätzen 1 und 2 
genannten Fällen sowie in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 2 wird die Versetzung oder Abordnung von Richte
rinnen und Richtern sowie Beamtinnen und Beamten von 
dem Justizministerium verfügt oder das Einverständnis 
von diesem erklärt. Dies gilt auch für die Amtsenthebung 
einer Richterin oder eines Richters bei Veränderung der 
Gerichtsorganisation (§§ 30, 32 Abs. 2 DRiG) sowie für die 
Zuweisung einer Tätigkeit gern.§ 123a BRRG. 

§ 4 
Weitere Zuständigkeiten 

(1) Die nach § 2 Abs. 1 bis 3 zuständigen Stellen sind 
Dienstvorgesetzte der Richterinnen und Richter sowie 
der Beamtinnen und Beamten ihres Geschäftsbereichs für 

1. Entscheidungen auf dem Gebiet des Nebentätigkeits
rechts (§§ 67 bis 75 b LBG, §§ 40, 42 DRiG), 

2. die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 
des Landes gegen Richterinnen und Richter sowie 
Beamtinnen und Beamte nach § 84 LBG, 

3. die Gewährung von Unterstützungen und Gehaltsvor
schüssen, 

4. Entscheidungen nach den§§ 6a bis 6c LRiG, §§ 78b bis 
78e, 85a LBG sowie über Erziehungsurlaub nach der 
Erziehungsurlaubsverordnung, 

5. Entscheidungen nach den §§ 2, 12 Satz 1 des Bundes
umzugskostengesetzes / Landesumzugskostengesetzes 
sowie über die Festsetzung der Umzugskostenvergü
tung, ferner für die Gewährung von Auslagenersatz 
nach § 1 Abs. 4 Nr. 3 erster Halbsatz des Landesum
zugskostengesetzes, 

6. Entscheidungen über die Bewilligung von Trennungs
entschädigung, 

7. die Gewährung von Sonderurlaub nach der Verord
nung über den Sonderurlaub der Beamtinnen und 
Beamten und Richterinnen und Richter im Lande 
Nordrhein-Westfalen, sofern die Dauer des Urlaubs 
einen Monat überschreitet, 

8. die weitere dienstliche Beurteilung (Überbeurteilung) 
im Rahmen des§ 104 Abs. 1 LBG, 

9. die Festsetzung des Allgemeinen Dienstalters der 
Richterinnen und Richter (§ 20 DRiG) und der Beam
tinnen und Beamten des höheren Dienstes. 

(2) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 6 sind, soweit es sich 
nicht um Trennungsentschädigung nach Zusage der 
Umzugskostenvergütung (§ 2 TEVO) handelt, die Präsi
dentinnen und Präsidenten der Land- und der Amtsge
richte, die Präsidentinnen und Präsidenten der Verwal
tungsgerichte, die Präsidentinnen und Präsidenten der 
Sozialgerichte und die Leitenden Oberstaatsanwältinnen 
und Leitende Oberstaatsanwälte Dienstvorgesetzte der 
Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und 
Beamten ihres Geschäftsbereichs. Im Falle des Absatzes 1 
Nr. 8 sind Dienstvorgesetzte der Beamtinnen und Beam
ten, die bei einem nicht mit einer Präsidentin oder einem 
Präsidenten besetzten Amtsgericht beschäftigt sind, auch 
die Präsidentin oder der Präsident des übergeordneten 
Landgerichts. 

(3) Dem Justizministerium bleiben vorbehalten, 

1. Entscheidungen über die Versagung der Genehmigung, 
als Zeuge auszusagen oder ein Gutachten zu erstatten 
(§ 65 LBG) 

2. die Zustimmung zur Auslandsdienstreise einer Richte
rin oder eines Richters in Wahrnehmung eines richter
lichen Amtsgeschäfts mit Ausnahme der Dienstreise in 
die an die Bundesrepublik angrenzenden Nachbar
staaten - einschließlich Liechtenstein -, 

3. die Entsendung von Richterinnen und Richtern sowie 
Beamtinnen und Beamten zu zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Organisationen. 

§5 
Klagen aus dem 

Richter- oder Beamtenverhältnis 

(1) Die Entscheidung über den Widerspruch der Richte
rin oder des Richters, der Beamtin oder des Beamten, der 
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Richterin oder des Richters und der Beamtin oder des 
Beamten im Ruhestand, der früheren Richterin oder des 
früheren Richters und der früheren Beamtin oder des 
früheren Beamten sowie der Hinterbliebenen gegen den 
Erlass oder die Ablehnung eines Verwaltungsaktes, gegen 
eine Maßnahme der Dienstaufsicht nach§ 26 Abs. 3 DRiG 
oder gegen die Ablehnung des Anspruchs auf eine 
Leistung wird den nach § 2 Abs. 1 bis 3 zuständigen 
Stellen sowie dem Landesamt für Besoldung und Versor
gung übertragen, soweit sie oder ihnen nachgeordnete 
Gerichte oder Behörden die mit dem Widerspruch ange
fochtene Entscheidung erlassen haben. 

(2) Die Vertretung des Landes vor den Gerichten der 
allgemeinen Verv.raltungsgerichtsbarkeit und den Rich
terdienstgerichten wird den in Absatz 1 genannten Stel
len übertragen, soweit sie über den Widerspruch ent
schieden haben. Satz 1 ist in Verfahren auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung (§ 123 der Verwaltungs
gerichtsordnung) entsprechend anzuwenden. 

(3) In anderen als den in den Absätzen 1 und 2 
genannten Fällen ist für die Entscheidung über den 
Widerspruch und die Vertretung des Landes das Justiz
ministerium oder, soweit es sich um eine Angelegenheit 
des Landesjustizprüfungsamtes handelt, dessen Präsi
dentin oder Präsident zuständig. 

§6 
Sonderzuständigkeit 

Für die in § 1 Abs. 1 genannten Leitungen von 
Gerichten, Behörden oder Einrichtungen sind Dienstvor
gesetzte die Leitungen der jeweils unmittelbar überge
ordneten Stelle, soweit sich nicht aus § 1 Abs. 2 etwas 
anderes ergibt. Richter- und beamtenrechtliche Entschei
dungen über die persönlichen Angelegenheiten der in § 2 
Abs. 1 genannten Leitungen von Gerichten, Behörden 
oder Einrichtungen werden von dem Justizministerium 
getroffen, soweit nicht nach Gesetz oder Verordnung eine 
andere Stelle zuständig ist. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 
für die Festsetzung von Reise- und Umzugskostenvergü
tungen sowie von Trennungsentschädigung; Satz 2 gilt 
ferner nicht für die Bewilligung von Erholungsurlaub 
und die Genehmigung von Inlandsdienstreisen. 

§7 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2000 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Verordnung über richter- und 
beamtenrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich 
des Justizministeriums vom 19. November 1982 (GV. 
NRW. S. 757), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
23. Juli 1999 (GV. NRW. S. 484), und die Verordnung über 
richter- und beamtenrechtliche Zuständigkeiten im Ge
schäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales vom 12. Dezember 1994 (GV. NRW. S. 1112), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. November 
1999 (GV. NRW. S. 638), außer Kraft. 

Düsseldorf, den 22. Mai 2000 

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Jochen Dieckmann 

- GV. NRW. 2000 S. 494. 

2170 
Verordnung 

über die Regelsätze der Sozialhilfe 
Vom 30. Mai 2000 

Auf Grund des § 22 Abs. 2 Satz 1 des Bundessozialhilfe
gesetzes wird verordnet: 

§ 1 
Für die Zeit vom 1. Juli 2000 bis zum 30. Juni 2001 

werden die monatlichen Regelsätze der Sozialhilfe in 
folgender Höhe festgesetzt: 

Für den Haushaltsvorstand 550 DM 

Für Haushaltsangehörige bis zur Vollendung des 
7. Lebensjahres 

- beim Zusammenleben mit einer Person, die allein für 
die Pflege und Erziehung sorgt 303 DM 

- in den übrigen Fällen 275 Dl\'1. 

Für Haushaltsangehörige vom Beginn des 8. Lebens
jahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 358 DM. 

Für Haushaltsangehörige vom Beginn des 15. Lebens
jahres bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 495 DM. 

Für Haushaltsangehörige vom Beginn des 19. Lebens
jahres 440 DM. 

§2 

Die Verordnung tritt am 1. Juli 2000 in Kraft. 

Düsseldorf, den 30. Mai 2000 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clement 

223 

Der Innenminister 

Dr. Fritz Behrens 

Die Ministerin 
für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, 

Kultur und Sport 

Ilse B ru s i s 

- GV. NRW. 2000 S. 496. 

Berichtigung 
der Verordnung über die Ausbildung 
und Prüfung in den Bildungsgängen 

des Weiterbildungskollegs (APO-WbK) 
vom 23. Februar 2000 

(GV. NRW. S. 290) 

In § 64 Nr. 2c, cc der APO-WbK muss es statt: ,,Ab
satz 2 erhält folgende Fassung:" richtig heißen: 

,,Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:" 

- GV. NRW. 2000 S. 496. 

301 
Verordnung 

über die Ermächtigung des Jusitzministeriums 
zum Erlass einer Rechtsverordnung 

nach § 41 Abs. 2 Satz 2 
des Gesetzes über die Tätigkeit 

europäischer Rechtsanwälte in Deutschland 
(EuRAG) 

Vom 23. Mai 2000 

Auf Grund des § 41 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über die 
Tätigkeit europäischer Rechtanwälte in Deutschland 
(EuRAG) vom 9. März 2000 (BGBl. I S. 182) wird ver
ordnet: 

§ 1 
Die Ermächtigung der Landesregierung zum Erlass 

einer Rechtsverordnung nach § 41 Abs. 2 Satz 1 des 
Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte 
in Deutschland (EuRAG) wird auf das Justizministerium 
übertragen. 
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§ 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 23. Mai 2000 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clement 

Der Justizminister 

Jochen Diekmann 

- GV. NRW. 2000 S. 496. 
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bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen. 

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt. 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten. 
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 100, Fax (0211) 9682/229, Tel. (0211) 9682/241, 40237 Düsseldorf 

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages - in welcher Form auch immer - bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land :--.ordrhein-Westfalen 
möglichst innerhalb eines Viertelj'ahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten 
vorzubeugen. Wenn nicht innerha b von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht. 
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